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Anstaltsleitung gegentiber ist auch das Wichtigste und
Wertvollste, was so eine Elterntagung zu schaffen
vermag.

Eine halbe Woche nach so einer Eltertagung ge-
schah folgendes: Zwei grossere Knaben bekamen Hén-
del. Es gab daraus eine kleine Schlégerei. Daraufhin
«haute» einer der Buben zornentbrannt ab. In winter-
licher Kalte wanderte er drei Stunden weit nach Hau-
se. Man avisierte vom Heim aus die Eltern. Diese nah-
men denn auch sofort Stellung zugunsten des Heimes,
tadelten den Knaben bei seiner Ankunft ernstlich ob
seines affektvollen Weglaufens, gaben ihm Anweisung,
den Bubenstreit mit der Anstaltsleitung zu besprechen
und erklérten ihm, dass man spéiter an einem Arbeits-
platz auch nicht einfach davonlaufen kénne. Mit dem
nachsten Zug schickten sie den Buben wieder ins Heim
zurlick.

Des oftern werfen Eltern an diesen Tagungen be-
sondere Fragen auf, die sie beschiaftigen, und &dussern
auch bestimmte Wiinsche. Ein interessantes Gespréchs-
thema bildete einmal das Briefeschreiben der Kinder
nach Hause. Wahrend ein Teil der Eltern fand, ein

Ein wichtiger Beschluss

Kinderbrief sollte unkorrigiert und von der Anstalts-
leitung ungelesen nach Hause geschickt werden, meinte
ein anderer Teil, dass solche korrigiert und sauber ge-
schrieben abgeschickt werden sollen, denn das Kind
soll durch das Briefeschreiben auch wieder etwas ler-
nen. Man einigte sich dann auf den Mittelweg: es sol-
len beiderlei Arten Briefe geschickt werden, abwechs-
lungsweise ein «freier» und von den Erwachsenen
ungelesener, dann auch wieder ein in der Schule kor-
rigierter. Alle Eltern wiinschten ferner, dass bei Kor-
respondenzen mit dem Elternhaus keine Kuverts mit
«Kopf» verwendet werden sollten. Dem Wunsche
wurde gerne entsprochen.

Die Tagung endet immer mit einem gemiitlichen
Zusammensitzen bei Tee und Weggli und einem nach-
herigen Rundgang durchs Haus. Dabei wird den Eltern
auch vor Augen geflihrt, welche Auslagen dem Heim
durch immer wieder notige Anschaffungen erwachsen.

Sehr wichtig sind diese Elterntagungen auch hin-
sichtlich der Patronatsarbeit. Meist gewinnen wir die
Eltern dafiir, auf unsern Rat bei Plazierungen ihrer
Kinder zu horen. H. Baer

Steuererleichterungen bei Vergabungen fiir gemeinniitzige Zwecke

In der Januar-Nummer des Fachblattes machten
wir auf einen Bericht, erschienen im Dezember 1956
im Schweizerischen Beobachter, aufmerksam. Es wurde
dort auf die beschidmende Tatsache hingewiesen, wie
sehr bei uns Zuwendungen an gemeinniitzige Institu-
tionen — auf Grund der Fangarme der kantonalen
Steuergesetze — oftmals illusorisch werden. Nun
kommt aus dem Kanton Bern erfreuliche Kunde:

Im Amtsblatt des Kantons Bern Nr. 7 und 8, Januar
1957, lesen wir folgenden Beschluss des Regierungsrates
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iber den Abzug von Zuwendungen fiir ausschliesslich
gemeinniitzige Zwecke bei den Staats- und Gemeinde-
steuern.

Der Regierungsrat des Kantons Bern, gestiitzt auf
Artikel 34, Buchstabe k, Artikel 65 und 73, Absatz 2
des Gesetzes vom 29. Oktober 1944 (in der Fassung vom
13. Mai 1956) liber die direkten Staats- und Gemeinde-
steuern, auf Antrag der Finanzdirektion, beschliesst:

1. Freiwillige Zuwendungen (Vergabungen) zu aus-
schliesslich gemeinniitzigen Zwecken koénnen bis zu
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héchstens 5 Prozent des reinen Jahreseinkommens,
-gewinnes oder -ertrages abgezogen werden. Die Zu-
wendung darf nicht an den Steuerpflichtigen zuriick-
fallen oder sonstwie in seinem Interesse verwendet
werden.

2. Unter reinem Jahreseinkommen, -gewinn und
-ertrag ist zu verstehen der Bruttobetrag, vermindert
um alle sachlichen Abzilige nach den Artikeln 34 bis
38 StG. Fiir die Berechnung des Abzuges ist das durch-
schnittliche Jahreseinkommen der Bemessungsperiode
massgebend. Erreichen die Zuwendungen in einem
Jahr 5 Prozent des reinen Einkommens nicht, so ist fiir
das andere Jahr ein entsprechender Mehrabzug zu-
lassig.

3. Abziehbar sind nur Zuwendungen an juristische
Personen, Korperschaften oder Einrichtungen zur Ver-
wendung filir ausschliesslich gemeinniitzige Zwecke.
Gemeinnitzigkeit ist gegeben, wenn die Leistungen der
bedachten Institution der Allgemeinheit zugute kom-
men und sich uneigenniitzig, das heisst unter Aus-
schaltung personlicher Interessen der Beteiligten, auf
das Wohl dritter Personen richten. Diese Voraussetzun-
gen erfiillen insbesondere: a) die Eidgenossenschaft,
der Kanton Bern, die bernischen Einwohner- und Ge-
mischten Gemeinden samt Unterabteilungen, die ber-
nischen Kirchgemeinden; — b) die bernischen Landes-
kirchen; — c) bernische offentliche gemeinniitzige,
wohltétige oder religiose Anstalten und Einrichtungen,
wie namentlich Spitéler, Sanatorien, Armen-, Kranken-,
Waisen-, Lehr-, Schul- und Erziehungsanstalten, In-
validen-, Kranken- und Pensionskassen; — d) berni-
sche private Anstalten, Stiftungen, Gesellschaften oder
Vereine, die einen gleichartigen Zweck wie die 6ffent-
lichen Einrichtungen wverfolgen. — Ueber die Berech-
tigung zum Abzug von Zuwendungen an gemeinniitzige
Institutionen, deren Tatigkeit sich nicht auf das Gebiet
des Kantons Bern erstreckt, entscheidet der Regie-
rungsrat.

4. Vergabungen, die von Erben bei Anlass des Todes
des Erblassers vorgenommen und bei der Erbschafts-
steuer berticksichtigt wurden, kénnen bei der Einkom-
menssteuer der Erben nicht mehr berlicksichtigt wer-
den.

5. Dieser Beschluss findet erstmals Anwendung fir
die Steuerveranlagung der Jahre 1957 und 1958, also
fir Zuwendungen, die in den Jahren 1955 und 1956 ge-
macht wurden.

Widersprechende bisherige Beschliisse sind auf-
gehoben.

Bern, 22. Januar 1957

Im Namen des Regierungsrates,
der Prasident: Dr. R. Bauder
der Vizestaatsschreiber: Hof

Dazu lesen wir in «Der Saemann», Bern:

Wir mochten diesen erfreulichen Beschluss nicht
weitergeben, ohne uns mit einigen Worten dazu zu
dussern.

Wir sehen in diesem Beschluss zwei Zwecke. Einer-
seits soll damit 'die Unterstiitzung der freiwilligen
Werke und der Gemeinniitzigkeit geférdert werden.
Andererseits wird eine Ungerechtigkeit aufgehoben
oder wenigstens gemildert. Bisher mussten ialle, die
freiwillige Zwecke und Institutionen forderten, die
Gelder, die sie dafiir ausgaben, noch versteuern, so
dass mit der zunehmenden steuerlichen Belastung

r

Hieriiber wird diskutiert:

Kommt die
Invalidenversicherung?

Vor kurzem — es war wdhrend der Friih-
jahrssession der eidgendssischen Rdte — un-
terbreitete der Direktor des Bundesamtes fir
Sozialversicherung, Dr. A. Saxer, der Presse
das Projekt einer Invalidenversicherung, die
man als Ergdnzung zu unserer AHV plant.
Damit ist ein weiteres Sozialwerk der 6ffent-
lichen Diskussion freigegeben worden; bis zu
seiner Realisierung wird es freilich noch eine
Weile dauern. Wdahrend drei Monaten haben
nun die daran interessierten Verbdinde Zeit,
dazu Stellung zu mehmen, und bis Ende des
Jahres diirften Botschaft und Gesetzesent-
wurf zu Handen der eidgenossischen Rite
bereitliegen. Erst wenn sie die Vorlage
durchgekdimmt haben, wird das Volk dazu ja
oder mein sagen kénnen.

Das Projekt der Expertenkommission
macht keinen schlechten Eindruck. Man
mochte den ungefdhr 90000 fiir eine Invali-
denrente in Frage Kommenden nicht einfach
900 bis 1850 Franken (der wvorgesehene Be-
trag fiir einen Alleinstehnden) im Jahre nach-
werfen, sondern man mdchte sich um sie
kimmern. Die Massnahmen fiir die
Eingliederung der Invaliden ins
Erwerbsleben scheinen besonders genau
studiert worden zu sein. Dabei wird zwischen
medizinischer Hilfe — operative Eingriffe,
Behebung von Ldhmungen — deren Kosten
der Versicherung iiberbunden werden sollen,
und zwischen Hilfsmassnahmen allgemeiner
Art unterschieden. Unter allgemeiner Hilfe
versteht man die Kosten fiir die Sonder-
schulung invalider Kinder, Berufsberatung,
Arbeitsvermittlung, Kapitalhilfe, Umschulung
und Taggelder als Lohnergdnzung. Natiirlich
soll die Versicherung auf dem Grundsatz des
Volksobligatoriums als Parallele zur AHV und
unter Beizug von deren Verwaltung aufgebaut
werden. Die Hdlfte der auf 143 Mill. Fr. ge-
schdtzten Kosten hidtte der Bund zu ftiber-
nehmen, der Rest wdre durch Beitrdge der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu finanzieren.

Die Leser dieser Zeitschrift kennen die
Notwendigkeit der Invalidenhilfe selber wohl
am besten. Wenn wir den Blick tiber die
Landesgrenzen werfen, stellen wir fest, dass
viele andere Ldnder Alters-, Invaliden- und
Krankenversicherungen auf staatlicher Basis
ldngst besitzen. Auch der Schweiz wiirde eine
umfangreiche Fiirsorge fiir die Invaliden gut
anstehen. Viktor
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Die reformierte Kirche in Herisau

weiten Kreisen diese Unterstiitzung fast nicht mehr
moglich wurde. Diese Art Doppelbesteuerung wird nun
gemildert. Das ist richtig. Der Biirger, der ein ihm
bekanntes und von ihm geférdertes gemeinniitziges
Werk unterstiitzt, soll nicht noch fiir diese von ihm
aufgewendeten Summen besteuert werden.

Die Anstalten, Einrichtungen und Stiftungen, die
je und je aus der Freiwilligkeit (Liebestédtigkeit) her-
vorgegangen sind und hervorgehen, erfiillen eine
immens wichtige Aufgabe. Weitaus die meisten 6ffent-
lichen Einrichtungen sind urspriinglich aus freiwilliger
Initiative hervorgegangen. Wir erwihnen hier die ge-
samten Armen-, Kranken- und Schuleinrichtungen.
Das Inselspital, heute die Zentrale der bernischen
Krankenanstalten und Ausbildungsstiatte der Aerzte,
war eine freiwillige Stiftung. Selbst grosse Neubauten
aus letzter Zeit sind mit solchen Geldern erbaut wor-
den. Kaum ein bernisches Krankenhaus und Fiirsorge-
einrichtung ist anders als ‘auf diesem Wege entstanden.
Die Asyle «Gottesgnad», die Ferienversorgungen, die
Anstalt fiir Epileptische in Tschugg, um nur einige
Beispiele zu nennen, haben ihren Ursprung in solcher
Initiative und verdanken ihr Bestehen auch heute die-
sen Kréaften. Unser Schulwesen ist ohne lden Einsatz
solcheer Kréfte nicht denkbar. Dass die Landeskirchen
die Forderung dieser Einrichtungen zu ihren unabding-
baren Grundlagen zdhlen, gehort ins Wesen der christ-
lichen Religion. Wir konnen das Wesen der Néchsten-
liebe erst erfassen, wenn wir Umschau halten in heid-
nischen Landen, wo die Né&chstenliebe nicht besteht.
Die ganze westliche Kultur hiangt mit ihr zusammen.

Einsichtige Regierungen haben darum diese Initia-
tive immer gefordert. Ein Ziircher Staatsrechtlehrer
hat dem Schreiber dies kiirzlich seine Beobachtungen,
die er im Zusammenhang mit der Konferenz in
Evanston in den Vereinigten Staaten machte, mitge-
teilt. Danach ziehen die amerikanischen Staaten alle
Ausgaben von Privaten und Firmen, die sie flir gemein-
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nilitzige, soziale und kirchliche Zwecke machen, von
vornherein ab, und zwar in viel grosserem Mass als der
bernische Beschluss vorsieht. Deshalb koénnen in den
Vereinigten Staaten ganze Universitidten, gewaltige
Spitéler, grosse Kirchen und Werke errichtet werden,
die ganz von freiwilliger Unterstiitzung leben und fir
das Land von ausschlaggebender Bedeutung werden.
Die wissenschaftliche Forschung Amerikas beruht zum
guten Teil auf dieser Grundlage. Ein Schweizer, der als
Professor dort an einem solchen Institut wirkt, er-
zahlte, in seiner Abteilung werden Wissenschaftler,
die den Doktorhut besitzen, zum Weiterstudium ein-
geladen, wobei ihnen wahrend mehrerer Jahre samt
der ganzen Familie alles bezahlt wird. Man kann sich
kaum vorstellen, was das flir den betreffenden Zweig
der Forschung bedeutet. Und alles aus freiwilligen Zu-
wendungen.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es bei uns Mode,
uber diese Gemeinnlitzigkeit gering zu denken und
oft wurde sogar dariiber gespottet. So kam es, dass
zahlreiche grosse Werke bei uns notleidend geworden
sind. Sie konnten sich nicht mehr entwickeln. Der
Staat musste helfen, und dem Biirger wurde auf dem
Umweg der Steuern abgenommen, was sonst die Frei-
willigkeit zustande gebracht hat. Was der Staat unter-
nimmt, kommt aber immer teurer zu stehen, als was
der Private tut. Und zudem geht’s auch nicht so schnell,
wie es manchmal wiinschbar wére!

Wenn nun heute eine andere, bessere Einsicht kor-
rigiert, was wéhrend Jahren vernachléssigt wurde, und
wenn jetzt die private und gemeinnttzige Initiative
und der Opferwille wieder gefordert werden, so hat
dies sozial eine grosse Bedeutung. Wir freuen uns
uber 'den Beschluss und geben der Hoffnung Ausdruck,
dass unser Bernervolk, das so viele Werke auf diesem
Boden geschaffen hat wie kaum ein anderer schwei-
zerischer Kanton, sich in vermehrter Weise seiner pri-
vaten und kirchlichen Werke annehmen wird, nicht
zuletzt auch zugunsten des Staates und der Oeffent-
lichkeit selber. Eine gute Anwendung des Beschlusses
wird dann auch mithelfen, liber kurz oder lang die
Quote von jetzt 5 Prozent Abzugsmoglichkeit erhdhen
zu kOnnen. A.

40000 Schwerhorige in der Schweiz

Was ist Schwerhorigkeit? Nicht nur ein leiseres,
schwécheres Horen! Das wird einem klar durch eine
kleine Aufkldrungsbroschiire, die Pro Infirmis dieses
Frihjahr herausgegeben hat. In Form von 20 Fragen
werden die wichtigsten Probleme kurz und sachlich
behandelt. Man erfidhrt, dass die hochgradig Schwer-
horigen in unserem Lande auf mindestens 40 000 ge-
schétzt werden; man lernt, wie das menschliche Ohr
funktioniert, welches die Ursachen, die Behandlungs-
moglichkeiten sind. Die wichtigsten Hilfen — Ablesen-
lernen und speziell angepasste, sorgfiltig nach &arzt-
lichen Angaben ausgewédhlte Horapparate — werden
ausfiihrlich besprochen. Sehr wertvoll ist auch ein
kleines Kapitel tiber die Frage, ob sich Schwerhorige
charakterlich verédndern, mit dem Schluss: «Fir sich
allein macht Schwerhorigkeit seelisch weder abnorm
noch krank». Einige Winke fiir den Umgang mit
Schwerhorigen und die Adressen der Schwerhorigen-
institutionen sind ebenfalls zu finden.



	Ein wichtiger Beschluss : Steuererleichterungen bei Vergabungen für gemeinnützige Zwecke

